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1. Allgemeines  

1.1 Planungsanlass 

 

Der Bebauungsplan „Himmelkron-Lanzendorf“ ist durch Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Kulmbach am 13.09.2000 rechtsverbindlich in Kraft getreten.  

 

Bereits zum damaligen Zeitpunkt war die als Ortsstraße gewidmete „Bernecker Straße“ Be-

standteil der Bauleitplanung und lag im Geltungsbereich des Bebauungsplans.  

 

Die Intention des Planungsgebers war es, eine Anbindung des Ortskerns an die 

Verbraucherzentren im Gewerbegebiet zu schaffen und die Verkehrssicherheit für den 

Fußgängerverkehr in der „Bernecker Straße“ zu erhöhen. Insbesondere die von der 

„Bernecker Straße“ erschlossenen Grundstücke, wie z. B. die Autobahnkirche und die 

Gaststätten sollten fußläufig sicher erreicht werden können. Zudem sollte das Wohnbaugebiet 

„Himmelkron-Lanzendorf“ an die „Bernecker Straße“ angebunden werden. Aufgrund des 

hohen Verkehrsaufkommens und LKW-Begegnungsverkehr war ein Gehweg zwingend 

erforderlich und dessen überragende Notwendigkeit das überwiegende Motiv für die 

Aufnahme der Erschließungsanlage „Bernecker Straße“ in den Bebauungsplan „Himmelkron-

Lanzendorf“. Zu berücksichtigen galt es dabei auch immer überörtliche Planungen, wie den 

möglichen Verlauf des überörtlichen Geh- und Radweges entlang der B303.  

 

Insgesamt wurde der Bebauungsplan „Himmelkron-Lanzendorf“ seither durch  

7 Änderungsbebauungspläne angepasst. Die Änderungsverfahren betrafen jedoch 

ausschließlich die Wohnbauflächen und einzelne Mischgebiets-, sowie Gewerbeflächen, so 

dass die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen zur Erschließungsanlage „Bernecker 

Straße“ bis dato unberührt blieben.  

 

Durch Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Himmelkron im Kalenderjahr 2020 wurde 

letztendlich die Entscheidung getroffen, die planerische Konzeption zu verwirklichen und die 

Bernecker Straße erstmalig endgültig herzustellen. Der bis zu diesem Zeitpunkt nicht 

vorhandene Gehweg und die Straßenentwässerung sollten errichtet werden.   

 

Im Zuge des Planungsprozesses wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Himmelkron 

mehrheitlich entschieden, vom ursprünglich planerisch festgesetzten Ausbau gem. 

Bebauungsplan „Himmelkron-Lanzendorf“ an gewissen Stellen abzuweichen. Die erstmalige 

endgültige Herstellung wurde folglich planabweichend realisiert.  
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Zur erneuten Herstellung der Plankonformität und aus abgabenrechtlichen Gesichtspunkten 

soll der Bebauungsplan „Himmelkron-Lanzendorf“ nun erneut geändert werden. Ziele und 

Zwecke der Planung im weiteren Sinne sind somit die planerische Festsetzung des 

tatsächlichen Ausbauzustands der Erschließungsanlage „Bernecker Straße“. 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Himmelkron hat deshalb in seiner öffentlichen Sitzung vom 

19.09.2023 die 8. Änderungen des Bebauungsplanes „Himmelkron-Lanzendorf“ beschlossen.  

 

Mit der Bauleitplanung wurde die A+I Ingenieurbüro GmbH, Jurablick 10, 95512 

Neudrossenfeld beauftragt. 

 

Die 8. Änderung des Bebauungsplanes besteht aus Plan und Begründung.  

Die Ausarbeitung der Unterlagen erfolgte in Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung der 

Gemeinde Himmelkron. 
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1.2 Übersichtsplan 

 

Der Geltungsbereich der 8. Änderung des Bebauungsplans „Himmelkron-Lanzendorf“ umfasst 

lediglich einen Teilbereich der Erschließungsanlage „Bernecker Straße“. Betroffen sind 

ausschließlich Teilflächen der Fl.-Nrn.: 424, 426/8 und 418/1, Gemarkung Himmelkron.  

 

 

Ausschnitt Bayernatlas (o. M.), Himmelkron – Bernecker Straße 
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1.3 Rechtsgrundlagen 

 

Rechtsgrundlagen für die 8. Änderung des Bebauungsplanes „Himmelkron-Lanzendorf“ sind: 

 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. 

I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 221) 

 

- Bayerische Bauordnung (BayBO 2021) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.08.2007 (GVBI. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2023 (GVBl. S. 

250), durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBl. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 

des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 371)  

 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 

03.07.2023 (BGBI. I Nr. 176) 

 

- Planzeichenverordnung 1990 - (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I 1991 S.58), zuletzt 

geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) 

 

- Gesetz über Naturschutz und Landpflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNaTSchG) vom 

29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 

08.12.2022 (BGBI. I S. 3436)  

 

- Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der 

freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 

82), (BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2022 (GVBl. S. 723). 
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2. Plangebiet 

 

Das Plangebiet liegt zentral im Gemeindegebiet und befindet sich innerhalb der Gemarkung 

Himmelkron.  

 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst gesamt ca. 4.465 m². 

 

Der Geltungsbereich grenzt im Norden an die Grundstücke mit den Fl.-Nrn.: 418/9, 419/1, 

419/2, 420, 421, 422, 766, jeweils Gemarkung Himmelkron und im Süden an die Grundstücke 

mit den Fl.-Nrn.: 427/20, 426/2, 426/9, 426/1, 425, 423, 424/1, jeweils Gemarkung 

Himmelkron, sowie an das Grundstück mit der Fl.-Nr.: 523/19, Gemarkung Lanzendorf.   

 

Der Geltungsbereich der 8. Änderung des Bebauungsplans „Himmelkron-Lanzendorf“ umfasst 

lediglich einen Teilbereich der Erschließungsanlage „Bernecker Straße“. Betroffen sind 

ausschließlich Teilflächen der Fl.-Nrn.: 424, 426/8 und 418/1, Gemarkung Himmelkron. 
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3. Planungsgrundlagen 

3.1 Flächennutzungsplan  

 

Für die Gemeinde Himmelkron liegt ein rechtswirksamer Flächennutzungsplan in der Fassung 

vom 15.05.2001 vor – genehmigt durch das Landratsamt Kulmbach mit Schreiben vom 

25.09.2001 (S 410-610/102-Wa/eh). Der Flächennutzungsplan wurde seither in  

7 Änderungsverfahren in Teilbereichen angepasst. Der Flächennutzungsplan weist die zu 

überplanende Fläche als Hauptverkehrsstraße aus. 

 

 

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan (o. M.) – für die vom Plangebiet betroffenen Flächen  
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3.2 Bebauungsplan  

 

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan „Himmelkron-Lanzendorf“ wurde bisher durch sieben 

rechtsverbindlichen Änderungsbebauungspläne angepasst. Der durch die 8. Änderung 

betroffene Geltungsbereich blieb dabei bisher unberührt, weshalb nachfolgend nur der 

ursprüngliche Planungsstand und die die letzte Änderung aufgeführt werden: 

 

Auszug rechtsverbindlicher Bebauungsplan „Himmelkron-Lanzendorf“ (o. M.), Stand vom 

11.07.2000: 
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Satzung über die 7. Änderung „Himmelkron-Lanzendorf“ vom 19.05.2015: 
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3.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung  

 

Im Hinblick auf die Anwendung bzw. Nichtanwendung der Eingriffsregelung wurde in 

Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Kulmbach nach dem 

Schreiben des Bayer. Staatsministeriums des Inneren vom 22.06.1998 über die 

Vollzugshinweise zum Inkrafttreten des AGBauROG verfahren. Hiernach war die Gemeinde 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans „Himmelkron-Lanzendorf“ noch nicht 

verpflichtet, den § 1a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 des BauGB anzuwenden, soweit den Belangen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf andere Weise Rechnung getragen werden 

kann.  

Die Gemeinde Himmelkron hat zur Einhaltung der materiellen Voraussetzungen der 

Nichtanwendung der Eingriffsregelungen gemäß der Empfehlung der unteren 

Naturschutzbehörde die Flächen des Baugebiets in den Landschaftsplan aufgenommen und 

dort entsprechend berücksichtigt. Des Weiteren wurden umfassende naturfördernde 

Maßnahmen im Grünordnungsplan integriert.  

Die 8. Änderung des Bebauungsplanes fällt hinsichtlich des naturschutzrechtlichen Eingriffs in 

den Anwendungsbereich des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB.  
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4. Materielle Planungsgrundsätze 

 

Die Betrachtung der materiellen Planungsgrundsätze in Form der Erforderlichkeit, der Ziele 

und Zwecke der Planung und der Abwägungsentscheidungen muss aus zwei Blickwinkeln 

vorgenommen werden:  

1. Es muss aus heutiger Sicht festgestellt werden, dass die nachträgliche Änderung des 

Bebauungsplans den materiellen Planungsgrundsätzen entspricht.  

 

2. Es muss rückblickend (bzw. rückwirkend auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die 

Planabweichung) festgestellt werden, dass die materiellen Planungsgrundsätze 

eingehalten wurden. Im Zuge eines Bauleitplanverfahrens muss sich somit erneut mit 

der Entscheidung über die rechtmäßige Planabweichung auseinandergesetzt werden.  

Die materiellen Planungsgrundsätze werden – wie nachfolgend aufgezeigt – bei der 8. 

Änderung des Bebauungsplans „Himmelkron-Lanzendorf“ beachtet.  

 

4.1  Ziele und Zwecke der Planung 

 

1. Die abweichende Herstellung der Erschließungsanlage „Bernecker Straße“ soll trotz 

deren Rechtmäßigkeit i. S. d. § 125 BauGB korrigiert werden. Neben der Sicherung 

von öffentlich-rechtlichen Abgabenforderungen soll auch aus städtebaulichen 

Gesichtspunkten der tatsächliche Ausbauzustand in der neuen Plangrundlage 

abgebildet werden.  

 

2. Mit den veränderten Bedingungen, dass der Freistaat Bayern, vertreten durch das 

staatliche Bauamt Bayreuth, die Entscheidung getroffen hat den überörtlichen Geh- 

und Radweg entlang der B303 mit einem anderen Streckenverlauf als ursprünglich 

angedacht zu realisieren, müssen auch leichte Anpassungen am Verlauf des Geh- und 

Radwegs in der „Bernecker Straße“ vorgenommen werden. Mit den leichten 

Korrekturmaßnahmen, welche die Grundzüge der Planung jedoch nicht berühren, 

sollen auch weitere geringfügige Anpassungen vorgenommen werden, welche durch 

den veränderten Streckenverlauf ausgelöst werden.  
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4.2  Erforderlichkeit 

 

1. Die Änderung des Bebauungsplans ist im überwiegenden öffentlichen Interesse 

erforderlich. Nicht zuletzt wegen dem Versuch, öffentlich-rechtliche 

Abgabenforderungen aufrechtzuerhalten – sondern auch weil eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung im weiteren unbeplanten Innenbereich nur durch die 

Anpassung möglich ist. Für den Fall einer Bauleitplanung für die südlich der Bernecker 

Straße gelegenen Grundstücke bedarf es nämlich der Abbildung des tatsächlichen 

Ausbauzustands, um insbesondere aus technischer Sicht Ungenauigkeiten in diesem 

möglichen Planungsprozess zu minimieren.  

 
2. Die Änderung des Bebauungsplans ist im überwiegenden öffentlichen Interesse 

erforderlich. Die planerische Konzeption der Gemeinde hat sich hinsichtlich des 

Streckenverlaufs des Gehwegs geändert – ohne dass deshalb die Grundzüge der 

Planung berührt werden. Das Erfordernis zur Änderung des Streckenverlaufs des 

Gehwegs und zur Anpassung der Seitenbereiche in der Bernecker Straße ergibt sich 

in erster Linie aus § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB. 

 

4.3  Abwägungsgebot 

 

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung des Ingenieurbüros A + I GmbH, Am Jurablick 10, 

95512 Neudrossenfeld, vom 19.09.2023 bildet den tatsächlichen Ausbauzustand der 

Erschließungsanlage „Bernecker Straße“ ab. Als Basis wurde das digitale Bestandsaufmaß 

des bauausführenden Unternehmens zu Grunde gelegt.   

Planungsleitsätze und abwägungserhebliche Belange des § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauGB 

§ 1 Abs. 5 BauGB grenzt durch seine leitsatzmäßigen Vorgaben die Freiheit der Gemeinde in 

der Abwägung ein und er benennt abstrakt mögliche abwägungserhebliche Belange 

(Abwägungsmaterial). Die Gemeinde Himmelkron hat bei der erfolgten Abwägung in erster 

Linie die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten abwägungsrelevanten Aspekte vollumfänglich in die 

Entscheidung mit einfließen lassen: 

• Berücksichtigung der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der 

Umbau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler 

Versorgungsbereiche (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 
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Der Erhalt und die Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche wie z. B. dem 

Rasthof Opel, der Autobahnkirche und der Frankenfarm wurden durch die veränderte 

Streckenführung des Gehwegs ebenso berücksichtigt wie die Erreichbarkeit des 

Nahversorgungszentrums im Gewerbegebiet Ost BA I. Des Weiteren wurde auch die 

Anbindung und Integration des Wohnbaugebiets „Weißmaintal“ in das 

Fußgängerwegenetz der Gemeinde Himmelkron in Richtung Norden zu den zuvor 

genannten Einrichtungen ermöglicht.  

Erreichbar wurde dieses Ziel durch die Verlegung des Gehwegs in Richtung der  

vorhandenen und perspektivisch durch Fußgänger wohl auch deutlich höher 

frequentierten Bebauung. Die Notwendigkeit zur Querung besteht lediglich im Bereich 

der Einmündung in die St.-Gallus-Straße zum Wohnbaugebiet „Weißmaintal“ und auf 

Höhe der Einmündung in die B 303. 

Es ist in Zukunft vorgesehen, eine Querungshilfe zwischen dem Grundstück der 

Autobahnkirche und der Frankenfarm zu installieren, damit eine noch bessere 

Anbindung der Versorgungsbereiche Frankenfarm und Versorgungszentrum im 

Gewerbegebiet geschaffen werden kann. 

Die Änderung des Streckenverlaufs dient somit nach sachgerechter Abwägung definitiv 

dem Erhalt und der Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, da die Bevölkerung 

diese fußläufig besser erreichen kann. Gerade da die täglichen Besorgungen / 

Gaststättenbesuche / Kirchenbesuche auf lange Sicht vermehrt zu Fuß erledigt 

werden, wird die Resilienz der vorgenannten Einrichtungen verbessert.  

Die Fortentwicklung des Ortsteils wird durch die Verlegung der Streckenführung des 

Gehwegs ebenfalls berücksichtigt. Für die südlich der Bernecker Straße gelegenen 

unbebauten Grundstücke muss für eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu 

einem späteren Zeitpunkt mit großer Gewissheit ein Bauleitplanverfahren durchlaufen 

werden. Damit die Bauleitplanung – insbesondere aus fachtechnischer Sicht – 

geordneter vollzogen werden kann, ist die Herstellung des Gehwegs auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite als zielführender anzusehen.  

• Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

An Stelle einer wasserundurchlässigen Deckschicht wurde der Gehweg mit einem 

wasserdurchlässigeren Pflaster ausgebildet. Das zum Teil vorgesehene 

Straßenbegleitgrün südlich und nördlich der „Bernecker Straße“ wurde zwar dem 

Grunde nach für eine bessere Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs 
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zurückgenommen. Jedoch wurde an Stelle dessen auf Höhe der Bushaltestelle im 

Kreuzungsbereich Bernecker Straße / Lanzendorfer Straße / Lindig eine Blühfläche 

entwickelt.  

Insbesondere für die Artenvielfalt der Insekten kann durch eine zusammenhängende 

Fläche mehr erreicht werden als unmittelbar im Straßenbegleitgrün.  

• Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im 

Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 8 

Buchst. a) BauGB) 

Die mittelständische Struktur im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der 

Bevölkerung nahm bei der Änderung des Streckenverlaufs des Gehwegs in der 

Bernecker Straße eine zentrale Rolle ein, da diese im überwiegenden öffentlichen 

Interesse stand. Dieser Umstand wurde durch umfängliche Forderungen aus der 

Bevölkerung deutlich. Selbst einzelne der unmittelbar betroffenen Anlieger forderten 

die Änderung des Streckenverlaufs ein. 

Durch den veränderten und nun tatsächlich realisierten Streckenverlauf kann der 

Rasthof Opel fußläufig sicher erreicht werden. Gleiches gilt für die Gottesdienste oder 

den sonstigen Besuch der Autobahnkirche.  

Für die Erreichbarkeit der Frankenfarm und der Verbrauchermärkte im Gewerbegebiet 

ist zwar grundsätzlich eine Querung erforderlich, welche durch bereits realisierte bzw. 

zukünftige Baumaßnahmen des Freistaats Bayern aber verhältnismäßig sicher und 

leicht vorgenommen werden kann. Als Beispiel dient hierzu der überörtliche Geh- und 

Radweg entlang der B303, welcher auf Höhe der Grundstücke der Frankenfarm eG 

innerorts verläuft. 

Eine verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung bedingt nach Ansicht der 

Gemeinde Himmelkron auch immer eine Berücksichtigung der Belange der 

mittelständischen Struktur. Gerade Besorgungen zur Deckung des täglichen Bedarfs 

werden häufig zu Fuß erledigt. In diesem Zusammenhang ist eine direkte Anbindung 

(d. h. eine Verlegung des Gehwegs) der Wirtschaft wichtig.  
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• Berücksichtigung der Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der 

Bevölkerung, einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht 

motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und 

Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung (vgl. § 1 Abs. 6 

Nr. 9 BauGB).  

Die Entscheidung, die Streckenführung des Gehwegs in der Bernecker Straße zu 

verlegen, war zu einem sehr großen Teil dadurch ausgelöst, dass die Entscheidung 

des staatlichen Bauamts Bayreuth getroffen wurde, den überörtlichen Geh- und 

Radweg entlang der B303 auf der anderen Seite als ursprünglich geplant zu realisieren.  

Eigentlich hätte dieser östlich der Einmündung in der Bernecker Straße aufschließen 

sollen. Nach jetzigem Ausbauzustand schließt dieser jedoch bereits westlich der 

Bernecker Straße auf. Als sich im Zuge des Planungsprozesses zum Ausbau der 

Bernecker Straße diese Information hinreichend verdichtete, wurde die Entscheidung 

getroffen, den Verlauf des Gehwegs anzupassen.  

Die Belange des Personenverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung standen dabei 

unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von 

Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung im Fokus. Dennoch sollte durch 

eine angemessene Straßenbreite auch die Erreichbarkeit der vorhandenen Gaststätten 

und der Autobahnkirche berücksichtigt werden. Der Schwerlastverkehr, welcher von 

den vorgenannten Einrichtungen ausgelöst wird, ist als Bestandteil am 

Verkehrsaufkommen durch die Straßenbreite ebenso gut berücksichtig worden. Im 

Vergleich hierzu wurde der Streckenverlauf des Gehwegs dementsprechend 

angepasst, dass ab dem Kreuzungsbereich Bernecker Straße / Lanzendorfer Straße / 

Lindig – ab welchem der Schwerlastverkehr rapide abnimmt – das Laufen auf dem 

Gehweg nur noch auf der Seite der hoch frequentierten Nutzungseinheiten vorgesehen 

ist.  

Nachdem der Gehweg in der Bernecker Straße nun tatsächlich auf den überörtlichen 

Geh- und Radweg entlang der B303 aufschließt, ist die Erreichbarkeit der 

Nachbargemeinden Neuenmarkt/Wirsberg und Bad Berneck ebenfalls problemlos per 

Fuß oder mit dem Rad möglich. Die Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB wurden somit 

entsprechend berücksichtigt.  
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Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind gem. § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und privaten 

Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Sollte – aus welchen Gründen 

auch immer – die 8. Änderung des Bebauungsplans „Himmelkron-Lanzendorf“ nicht 

erfolgreich durchlaufen werden können, so gilt die vorgenommene Abwägung auch für den 

Fall des § 125 Abs. 2 BauGB.  

Die 8. Änderung des Bebauungsplans „Himmelkron-Lanzendorf“ würdigt und vereint als 

Bauprogramm für den erstmalig endgültig hergestellten Teilbereich der „Bernecker Straße“ die 

öffentlichen und privaten Interessen nach sachgerechter Abwägung der Belange 

gegeneinander und untereinander.  

Der durchgeführte Ausbau war als eingesetztes Mittel geeignet, um die zuvor benannten 

städtebaulichen Aspekte (und somit auch angestrebten Ziele) entsprechend berücksichtigen 

und erreichen zu können.  

Die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlage „Bernecker Straße“ war 

zudem erforderlich, da es für die Erreichung der städtebaulichen Ziele keine 

Handlungsalternative gab, welche die Rechte der Betroffenen weniger eingeschränkt hätte. 

Insbesondere da die „Bernecker Straße“ mit den dort ansässigen Betrieben und Einrichtungen 

von Fußgängern sehr hoch frequentiert wird und die schnellste und kürzeste Möglichkeit 

darstellt, fußläufig vom Kernort Himmelkron in das Gewerbegebiet Ost und auf die B303 zu 

gelangen.  

Die Angemessenheit des Bauprogramms des ausgebauten Teilstücks der „Bernecker Straße“ 

resultiert allein daraus, dass die Nachteile der Anlieger aus dem Ausbau in keinem 

erkennbaren Missverhältnis zu den Vorteilen für die Allgemeinheit stehen. Grundsätzlich kann 

der Erlass von Erschließungsbeitragsbescheiden als belastende Verwaltungsakte als 

grundrechtseinschränkende Maßnahme angesehen werden. Der aus dem Ausbau der 

Bernecker Straße gezogene Erschließungsvorteil überwiegt hierbei aber bei weitem.  

Die Kombination einer 5,50 m – 6,50 m und im Kurvenbereich mit einer Aufweitung von bis zu 

8,60 m versehenen breiten Fahrbahn und eines 1,85 m breiten Gehwegs vereint die 

Interessenslagen der ansässigen Firmen dahingehend, dass diese sowohl fußläufig als auch 

mit dem PkW und sogar LkW / Fernbusverkehr problemlos und sicher erreicht werden können. 

Ein Erschließungsvorteil ergibt sich somit sowohl für die betroffenen Anlieger (und somit für 

den Einzelnen) als auch für die Allgemeinheit/Öffentlichkeit.  
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4.4  Ziele der Raumordnung 

 

Die Ziele des Raumordnungsgesetzes (ROG), des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 

(BayLplG) und des für die Gemeinde Himmelkron geltenden Regionalplans Oberfranken-Ost 

stehen der Bauleitplanung nicht entgegen.  

Das Anpassungsgebot gem. § 1 Abs. 4 BauGB ist ausgerichtet auf eine „zusammenfassende, 

übergeordnete Planung und Ordnung des Raumes“. Die Herstellung einer einzelnen 

beitragsfähigen Erschließungsanlage berührt in aller Regel eine derartige überörtliche 

Planung nicht. Dies gilt auch für die erstmalige endgültige Herstellung der „Bernecker Straße“. 

Es handelt sich um eine innerörtliche Hauptverkehrsstraße bzw. um eine dörfliche Hauptstraße 

(vgl. RASt), welche ausschließlich dem örtlichen Verkehr dient. Eine überörtliche Funktion 

besteht nicht. Die „Bernecker Straße“ entspricht somit in vollem Umfang den Anforderungen 

für solche innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen. Die Herstellung der Straße enthält daher 

keine Anhaltspunkte, die die Unvereinbarkeit mit den Zwecken der Raumplanung zum Inhalt 

haben könnten. 
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5. Planungsentwurf 

5.1 Änderung 

 

Auszug 8. Änderung des Bebauungsplanes „Himmelkron-Lanzendorf“ (o.M.), Stand vom 

19.09.2023: 

 

Die Änderungen umfassen: 

• Allgemeine Zweckbestimmung: Straßenverkehrsfläche 

• Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fußgänger 

• Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: private Zufahrt 

• Öffentliche Grünfläche 

 

Die 8. Änderung des Bebauungsplanes ist ein isolierter Straßenbebauungsplan. Er bezieht 

sich auf ein Teilstück der Bernecker Straße. Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 

bzw. die Teilflächen der Flurnummern 424, 426/8, 418/1, Gemarkung Himmelkron. 

 

Die 8. Änderung bildet den tatsächlichen Ausbauzustand der Erschließungsanlage „Bernecker 

Straße“ ab. Als Basis wurde das digitale Bestandsaufmaß des bauausführenden 

Unternehmens zu Grunde gelegt. 

 

Im Übrigen gelten die Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans mit den 

1. bis 7. Änderungen unverändert weiter.   
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5.2 Verkehrserschließung 

 

Bezüglich der Verkehrserschließung wird auf die Ausführungen unter 4. Bezug genommen. 

 

 

5.3 Wasser / Abwasser 

 

Die Wasserversorgung und die Entwässerungsanlage sind von der 8. Änderung des 

Bebauungsplans nicht betroffen.  

 

 

5.4 Grünplanung 

 

Die Grünplanung und Grünmaßnahmen sind im integrierten Grünordnungsplan dargestellt. Er 

enthält u.a. Pflanzgebote, Eingrünungs- und Pflanzmaßnahmen auf privaten und öffentlichen 

Grünflächen. 

Der Grünordnungsplan ist Bestandteil des Bebauungsplanes. 
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6. Änderung im vereinfachten Verfahren 

 

Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 HS 1 Alt. 1 BauGB kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren 

anwenden, wenn  

- durch die Änderung eines Bauleitplanes die Grundzüge der Planung nicht berührt 

werden, 

 

- die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum UVPG oder nach Landesrecht 

unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet wird, 

 

- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 

Buchstabe b) BauGB genannten Schutzgüter bestehen und 

 

- keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG 

zu beachten sind. 

 

 

6.1 Tatbestandliche Voraussetzungen 

 
Grundzüge der Planung 

Nachdem das BVerwG den Begriff „Grundzüge der Planung“ in § 125 BauGB und  

§ 13 BauGB jeweils gleich versteht, ist die Änderung des Bebauungsplans in Bezug auf 

die Erschließungsanlage „Bernecker Straße“ dem Grunde nach dem vereinfachten 

Verfahren zugänglich.1  

Die Rechtmäßigkeit der Herstellung der Erschließungsanlage wurde durch die abweichende 

Herstellung vom Bebauungsplan gemäß § 125 Abs. 3 BauGB nicht berührt, da die 

Abweichungen mit den Grundzügen der Planung vereinbar sind.  

Dies resultiert aus dem Umstand, dass die Planungskonzeption nach dem im Bebauungsplan 

zum Ausdruck kommenden planerischen Willen trotz der vorgenommenen 

Planunterschreitung sowie Planüberschreitung in seiner Gesamtheit unangetastet blieb.  

 
1 BVerwG Beschl. v. 15.03.2000 – 4 B 18.00; Mitschang in Battis/Krautzberzger/Löhr BauGB § 13 Rn. 9 
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Eine Abweichung von den Festsetzungen eines Bebauungsplans ist mit den Grundzügen der 

Planung i. S. d. § 125 Abs. 3 BauGB vereinbar, wenn die vom Plan angestrebte und in ihm 

zum Ausdruck gebrachte städtebauliche Ordnung nicht in beachtlicher Weise beeinträchtigt 

wird, d. h. wenn angenommen werden kann, die Abweichung liege (noch) im Bereich dessen, 

was der Planer gewollt hat oder gewollt hätte, wenn er die weitere Entwicklung einschließlich 

des Grundes der Abweichung gekannt hätte.2 

Dies ist vorliegend der Fall, da  

- die zuvor genannte Intention des Plangebers und die damit verbundenen Ziele und 

Zwecke der Planung, welche mit der Aufnahme der Erschließungsanlage „Bernecker 

Straße“ in den Bebauungsplan „Himmelkron-Lanzendorf“ einher gegangen sind, trotz 

Planabweichung realisiert werden konnten („gewollt hat“). 

Trotz Planabweichung wurde so z. B. eindeutig die Verkehrssicherheit für den Fußgängerverkehr zur 

Autobahnkirche sowie zu den Gaststätten in der „Bernecker Straße“ erheblich erhöht.  

Außerdem konnte die gewollte Anbindung an die Verbraucherzentren im Gewerbegebiet, an den 

überörtlichen Geh- und Radweg und das Wohnbaugebiet „Himmelkron-Lanzendorf“ geschaffen werden.  

- auf die neuzeitlichen und vor allem kurzfristigen Entwicklungen und Veränderung im 

Willen und unter Berücksichtigung der Zielvorstellungen des Plangebers eingegangen 

wurde („gewollt hätte“).  

Aufgrund der veränderten Grundstücksverhältnisse und der Entscheidung des staatlichen Bauamts 

Bayreuth, den überörtlichen Geh- und Radweg anders als ursprünglich geplant zu errichten, wurde im 

Sinne des Plangebers vom Bebauungsplan abgewichen.  

 

Keine Begründung einer Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

Durch die Änderung des Bebauungsplans werden keine Vorhaben vorbereitet und/oder 

begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 

Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht 

unterliegen. 

Keine Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten 

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass durch die Änderung des Bebauungsplans eine 

Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b) BauGB genannten Schutzgüter 

ausgelöst wird. 

 
2 BVerwG, Urt. vom 10.11.1989 – 8 C 27/88; Simon in Handbuch Erschließung und Erschließungsbeitragsrecht S. 109 Rn. 52. 
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Keine Anhaltspunkte für Pflichten zur Vermeidung/Begrenzung der Auswirkungen von 

schweren Unfällen 

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Änderung des Bebauungsplans Pflichten 

zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 

BImSchG zu beachten sind. 

 

6.2 Ermessensausübung 

 

Aufgrund der Tatsache, dass die Voraussetzungen für eine Änderung des Bebauungsplans im 

vereinfachten Verfahren erfüllt sind, steht es im pflichtgemäßen Ermessen des Gemeinderats 

der Gemeinde Himmelkron, eine Entscheidung über die Verfahrensart zu treffen. In der 

Gemeinderatssitzung des Gemeinderats der Gemeinde Himmelkron vom 19.09.2023 wurde 

durch Änderungsbeschluss das Ermessen pflichtgemäß ausgeübt. Es wurde zudem 

entschieden, gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und 

Erörterung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB abzusehen. Es wurde deshalb 

beschlossen, dass nicht nur die betroffene Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme 

erhalten soll, sondern die öffentliche Auslegung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 3  

Abs. 2 BauGB durchgeführt wird. Die nach § 4 Abs. 2 BauGB Beteiligten sollen gemäß § 13 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB von der Auslegung benachrichtigt werden.  

Bei der Beteiligung ist gem. § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB darauf hinzuweisen, dass von einer 

Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) abgesehen wird. Es soll in diesem Zusammenhang auch 

darauf hingewiesen werden, dass vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen 

wird. Der 1. Bürgermeister wurde beauftragt, die entsprechende ortsübliche Bekanntmachung 

im Amtsblatt des Landkreises Kulmbach zu veranlassen und die Auslegung der gebilligten 

Planunterlagen zum Entwurf der 8. Änderung des Bebauungsplans „Himmelkron-Lanzendorf“ 

mit Begründung der A+I Ingenieurbüro GmbH, Am Jurablick 10, 95512 Neudrossenfeld, vom 

19.09.2023 durchführen zu lassen. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung der 

Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB ist gemäß  

§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB abzusehen. Es wurde deshalb beschlossen, dass diese nicht 

nur die Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist erhalten sollen, 

sondern die Beteiligung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i. v. m. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt 

wird. Von der Möglichkeit, die Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der Einholung 

der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen, soll Gebrauch gemacht werden. 

Der 1. Bürgermeister wurde beauftragt, in der ortsüblichen Bekanntmachung im Amtsblatt des 
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Landkreises Kulmbach auch auf die Behördenbeteiligung hinzuweisen. Dem 1. Bürgermeister 

wurde außerdem die Aufgabe übertragen, anhand der gebilligten Planunterlagen zum Entwurf 

der 8. Änderung des Bebauungsplans „Himmelkron-Lanzendorf“ mit Begründung der A+I 

Ingenieurbüro GmbH, Am Jurablick 10, 95512 Neudrossenfeld, vom 19.09.2023 die 

Behördenbeteiligung durchführen zu lassen. 

 

 

7. Hinweise 

 

Ergänzung im Laufe des Verfahrens  

 

 

 

 

8. Verfahrensvermerke 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Himmelkron hat in der öffentlichen Sitzung vom 19.09.2023 

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 8. Änderung des Bebauungsplans „Himmelkron-Lanzendorf“ 

beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am xx.xx.2023 ortsüblich bekanntgemacht.  

Ergänzung im Laufe des Verfahrens  


